


Qualität bleibt noch lange bestehen,
nachdem der Preis vergessen ist.
H. Gordon Selfridge
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D
ie Situation

In Zeiten zunehm
ender D

igitalisierung und technischer W
eiterent-

w
icklung ist auch das Interesse von U

nternehm
en und B

ehörden 
an personenbezogenen Inform

ationen ständig gestiegen. Internet,
E-M

ail, H
andy, V

ideoüberw
achung, elektronische Zahlungssystem

e
und die G

lobalisierung schaffen im
m

er neue M
öglichkeiten der 

D
atenerfassung. D

atenschutz zielt dabei auf den Schutz jedes Ein-
zelnen vor einem

 M
issbrauch seiner personenbezogenen D

aten und
der B

eeinträchtigung in seinem
 Persönlichkeitsrecht. Vor diesem

H
intergrund w

urde am
 20.12.1990 das B

undesdatenschutzgesetz
(B

SD
G

) beschlossen, zuletzt novelliert in 2009. Es schreibt u.a. vor,
dass die Erhebung, Verarbeitung und N

utzung von personenbezo-
genen D

aten grundsätzlich verboten ist, es sei denn, es gibt eine 
gesetzliche G

rundlage dafür oder der B
etroffene hat ausdrücklich

seine Zustim
m

ung gegeben. D
arüber hinaus erlegt das G

esetz den
U

nternehm
en besondere Regeln und Pflichten bei der autom

ati-
schen Verarbeitung personenbezogener D

aten auf, die es auch in
Ihrem

 U
nternehm

en zu beachten gilt.  

Ihre Problem
stellung

D
as B

D
SG

 verlangt u.a. von U
nternehm

en, in denen regelm
äßig

m
ehr als neun M

itarbeiter ED
V-gestützt personenbezogene D

aten
erheben, verarbeiten oder nutzen, dass sie einen betrieblichen D

a-
tenschutzbeauftragten bestellen. Zum

 D
atenschutzbeauftragten

darf nur jem
and bestellt w

erden, der die entsprechenden Fach-
kenntnisse besitzt. D

azu ist nicht nur eine entsprechende A
us- und

perm
anente W

eiterbildung erforderlich, sondern auch die Freistel-
lung des D

atenschutzbeauftragten von seinen sonstigen Tätigkeiten,

w
as letztendlich für Ihr U

nternehm
en kosten- und zeitintensiv ist.

D
arüber hinaus kann die N

ichteinhaltung zur B
estellung eines be-

trieblichen D
atenschutzbeauftragten ein B

ußgeld von bis zu 
25.000 €

 zur Folge haben.

U
nsere U

nterstützung
D

as B
D

SG
 lässt den Einsatz eines externen D

atenschutzbeauf-
tragten zu. W

ir unterstützen Sie durch Stellung eines externen 
D

atenschutzbeauftragten dabei, die gesetzlichen A
nforderungen 

an den D
atenschutz zu erfüllen. 

W
ir bieten Ihnen u.a. die folgenden Leistungen an:

•
A

ufnahm
e der Verfahren und der verarbeiteten D

aten
•

Prüfung der Zulässigkeit der Verarbeitung
• 

Erstellen und Führen des Verfahrensverzeichnisses
• 

Prüfung der B
enachrichtigungspflichten B

etroffener
• 

Erstellen von A
rbeitsanw

eisungen und Richtlinien
• 

Schulung der M
itarbeiter

• 
Inform

ationsverm
ittlung über datenschutzrechtlich 

relevante Them
en und N

euerungen

Ihr Vorteil:

•
Keine Kosten für A

us- und Fortbildung
•

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des B
D

SG
•

Keine Freistellung eines M
itarbeiters erforderlich

D
urch regelm

äßige Inform
ationen und Sem

inarveranstal-
tungen halten w

ir Sie auf dem
 Laufenden, Ihre Fragen 

beantw
orten w

ir gern.

Ihr A
nsprechpartner:

D
ipl.-Kfm

. A
ndreas Fennen
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